
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:

Ich rufe jetzt auf die Tagesordnungspunkte 29 a bis c:

a) – Zweite und dritte Beratung des von den 
Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und FDP eingebrachten Entwurfs ei-
nes Gesetzes zur Änderung des Lobby-
registergesetzes 

Drucksache 20/7346

– Zweite und dritte Beratung des von den 
Abgeordneten Thomas Seitz, Corinna 
Miazga, Stephan Brandner, weiteren Abge-
ordneten und der Fraktion der AfD ein-
gebrachten Entwurfs eines … Gesetzes 
zur Änderung des Gesetzes zur Einfüh-
rung eines Lobbyregisters für die Inte-
ressenvertretung gegenüber dem Deut-
schen Bundestag und gegenüber der 
Bundesregierung (Lobbyregistergesetz) 

Drucksache 20/1322

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Wahlprüfung, Immunität und 
Geschäftsordnung (1. Ausschuss)

Drucksache 20/8828

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Wahlprüfung, 
Immunität und Geschäftsordnung (1. Aus-
schuss) zu dem Antrag der Abgeordneten 
Jan Korte, Anke Domscheit-Berg, Susanne 
Ferschl, Sören Pellmann und der Fraktion 
DIE LINKE 

Unabhängige Prüfinstanz für Lobbytrans-
parenz und Offenlegung von Lobbykon-
takten

Drucksachen 20/288, 20/8828

c) Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Stephan Brandner, Thomas Seitz, Barbara 
Benkstein, weiteren Abgeordneten und der 
Fraktion der AfD eingebrachten Entwurfs ei-
nes Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
zur Einführung eines Lobbyregisters für 
die Interessenvertretung gegenüber dem 
Deutschen Bundestag und gegenüber der 

Bundesregierung (Lobbyregistergesetz – 
LobbyRG) – Geldflüsse offenlegen und 
kontrollieren 

Drucksache 20/8863
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung (f) 
Ausschuss für Inneres und Heimat 
Rechtsausschuss 
Verkehrsausschuss

Zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD, Bünd-
nis 90/Die Grünen und FDP liegt ein Entschließungs-
antrag der Fraktion der CDU/CSU vor.

Für die Aussprache sind 26 Minuten vorgesehen.
Ich eröffne die Aussprache, und für die SPD hat das 

Wort der Kollege Dr. Johannes Fechner.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Dr. Johannes Fechner (SPD):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Gerade in diesen 
herausfordernden Zeiten ist es wichtig, dass die Bürgerin-
nen und Bürger unsere Vorgänge hier im Parlament, un-
sere Gesetzgebungsverfahren nachvollziehen können, 
dass sie transparent sind. Mehr Transparenz: Genau das 
ist das Ziel. Dafür sorgen wir mit dieser erheblichen Ver-
schärfung des Lobbyregistergesetzes, liebe Kolleginnen 
und Kollegen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

800 Millionen Euro werden jedes Jahr für Lobbyismus 
in Deutschland ausgegeben. Das zeigt, wie stark und in-
tensiv die Bestrebungen sind, uns hier zu beeinflussen. 
Dabei muss Interessenvertretung gar nicht zwingend et-
was Schlechtes sein. Wenn wir zum Beispiel darüber 
beraten, wie wir mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen, 
dann müssen wir uns natürlich auch mit dem Deutschen 
Mieterbund – als ein Beispiel – austauschen. Interessen-
vertretung ist also nicht per se was Schlechtes; aber es 
muss eben transparent und klar sein, wer Einfluss nimmt.

Dazu gehört, dass wir den Anwendungsbereich des 
Lobbyregistergesetzes ausweiten. Zukünftig gilt schon 
als Lobbyist, wer mehr als 30 Lobbykontakte innerhalb 
von drei Monaten hat, also nicht wie bisher über 50.

Lobbyorganisationen müssen zukünftig Stellungnah-
men, die sie abgeben, im Lobbyregister veröffentlichen, 
und wir wollen auch mehr Transparenz dadurch errei-
chen, dass klar wird, wer hinter den Lobbyorganisationen 
steht. Deswegen haben wir umfangreiche Verschärfun-
gen, was die Finanzangaben angeht, geregelt. Die Lobby-
organisationen müssen jetzt Angaben machen, etwa zu 
ihren Hauptfinanzierungsquellen, zu den Aufwendungen 
im Bereich der Interessenvertretung, zu den öffentlichen 
Zuwendungen, zu Schenkungen und zu den Mitglieds-
beiträgen. Ganz wichtig: Bisher konnten diese Angaben 1) Anlage 10
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verweigert werden. Das ändern wir. Jetzt müssen diese 
Finanzangaben zwingend gemacht werden. Das ist eine 
wichtige Verschärfung, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Wir hatten eine sehr spannende, sehr interessante An-
hörung, und da haben wir festgestellt, dass wir an man-
chen Punkten doch sehr viel Aufwand für die Interessen-
vertreter beschließen, den wir eigentlich gar nicht 
brauchen, weil das gar keinen großen Transparenzgewinn 
bringt. Zwei Beispiele möchte ich hier nennen: Wir haben 
jetzt geregelt, dass die Verpflichtung, Stellungnahmen 
hochzuladen, nur dann gilt, wenn die Stellungnahmen 
nicht schon woanders veröffentlicht sind, etwa auf den 
Seiten der Bundesministerien, und wir haben geregelt, 
dass die Anzahl der Beschäftigten im Bereich des Lobby-
ismus in einem Unternehmen erst dann veröffentlicht 
werden muss, wenn die Beschäftigten mindestens 10 Pro-
zent ihrer Tätigkeit im Bereich der Interessenvertretung 
ausüben. Das ist eine niedrige Grenze, aber wir finden, 
sie ist ausreichend, und das stellt eine erhebliche Entlas-
tung der Betroffenen dar.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, während der Bera-
tungen sagte ein Experte: Dieses neue Lobbyregister wird 
das beste Lobbyregister der Welt. – Das war sehr schön 
zu hören. Aber ich finde, wir müssen auch den sogenann-
ten exekutiven Fußabdruck einführen, also eine Rege-
lung, die dafür sorgt, dass die Lobbyistenkontakte zur 
Bundesregierung klar und nachvollziehbar sind. Dazu 
erwarten wir von der Bundesregierung einen Vorschlag. 
Wir brauchen auch hier mehr Transparenz.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss möchte 
ich noch einen Punkt ansprechen, den ich mit für die 
wichtigste Regelung halte. Wir alle reden in Sonntags-
reden, wenn wir bei Verbänden, bei sozialen Einrichtun-
gen sind, immer darüber, wie wichtig es ist, dass es die 
Wohlfahrtsverbände – das Rote Kreuz, die DLRG, die 
Caritas, die Diakonie und viele andere wichtige Institu-
tionen und Verbände – bei uns gibt. Mit diesem Gesetz 
tun wir diesen Verbänden wirklich etwas Gutes. Wir si-
chern ihnen ihre weitere finanzielle Ausstattung. Denn 
wenn wir geregelt hätten, wie wir es bisher haben, dass 
die Spendernamen angegeben werden müssen, dann wä-
ren den Verbänden – das haben sie uns in einem extra 
anberaumten Gespräch wirklich sehr überzeugend und 
glaubhaft geschildert – die Spender weggebrochen. Und 
da sprechen wir über Millionen, wenn nicht sogar über 
zweistellige Millionenbeträge, die diesen Verbänden feh-
len würden.

Ich muss schon sagen: Ich finde es ein krasses Foul-
spiel von der Union, dass Sie diese Regelung nicht wol-
len.

(Max Straubinger [CDU/CSU]: Wir sind für 
Transparenz!)

Wir stehen hier an der Seite der Verbände.

(Zuruf von der AfD: So eine Heuchelei!)
Wir reden nicht nur in Sonntagsreden darüber, diese 
wichtigen Verbände zu unterstützen. Wir verschleiern 
hier nichts – das ist etwas, was Sie den Verbänden vor-
werfen –, sondern wir stehen an der Seite der Verbände. 
Wir unterstützen die wichtige Arbeit vom Roten Kreuz, 
von Diakonie und Caritas, Brot für die Welt und allen 
anderen wichtigen Verbänden. Die müssen für ihre wich-
tige Arbeit gut ausgestattet sein. Deswegen diese Rege-
lung, die viele Millionen diesen wichtigen Verbänden 
sichern wird!

Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Für die CDU/CSU-Fraktion hat Patrick Schnieder das 

Wort.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Patrick Schnieder (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Das Lobby-
registergesetz in der vorliegenden Form bleibt weiter hin-
ter den großspurigen Ankündigungen aus dem Koaliti-
onsvertrag der Ampelfraktionen zurück. Nichts von 
dem, was Sie sich vorgenommen haben, setzen Sie hier 
und heute um, nichts: keine Einbeziehung von Kontakten 
zu Ministerien ab Referentenebene, keine Erweiterung 
der eintragungspflichtigen Interessenvertretungen – wir 
erinnern uns hier noch an die Kritik, dass Kirchen, Re-
ligionsgemeinschaften, Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-
verbände nicht einbezogen seien; nichts in dem Bereich 
wird geregelt –, kein Fußabdruck für Einflüsse Dritter auf 
Gesetzentwürfe der Bundesregierung und aus dem Bun-
destag. Sie sind an Ihrem eigenen Anspruch kläglich ge-
scheitert!

(Beifall bei der CDU/CSU – Bruno Hönel 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Ich frage 
mich, warum Sie es selber nicht reingeschrie-
ben haben!)

Stattdessen werden die beabsichtigten Änderungen zu 
zwei Folgen führen: Sie führen entgegen dem, was Sie 
uns hier weismachen wollen, zu mehr Intransparenz, und 
sie führen zu viel mehr Bürokratie.

Der größte Zuwachs an Intransparenz entsteht in der 
Tat durch die geänderte Spendenregelung. Bisher ist vor-
gesehen, dass bei Spenden ab 20 000 Euro veröffentlicht 
werden muss, von wem diese Spenden stammen. Das war 
bei spendenfinanzierten Interessenvertretern wichtig, da-
mit man überhaupt weiß, wie sich diese Organisationen 
finanzieren.

Sie verändern dieses Gefüge jetzt komplett. Sie haben 
im Übrigen an dem Gesetzentwurf, den Sie eingebracht 
haben, in dem Punkt überhaupt nichts mehr geändert. 
Wenn Spenden über 10 000 Euro vorliegen, die zugleich 
nicht mehr als 10 Prozent der Gesamtspendensumme aus-
machen, muss hier nichts mehr veröffentlicht werden.
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Das führt dazu – anders als Sie uns weismachen wol-
len, haben Sie ja nicht die wohltätigen Organisationen, 
die Sie genannt haben, im Blick –,

(Max Straubinger [CDU/CSU]: So ist es! – 
Dr. Johannes Fechner [SPD]: Selbstverständ-
lich! Genau die!)

dass die links-grünen Vorfeldorganisationen wie Green-
peace, die Deutsche Umwelthilfe, der BUND, der WWF 
Deutschland – ich könnte die Liste fortsetzen – in Zu-
kunft nicht mehr offenlegen müssen, wie sie finanziert 
werden. Das heißt, bei Gesamtspendensummen – ich 
nenne nur mal die von Greenpeace in den letzten ein, 
zwei Jahren – von 80 Millionen Euro im Jahr werden 
Einzelspenden bis 8 Millionen Euro nicht mehr veröffent-
licht. Das ist kein Mehr an Transparenz, das ist mehr 
Intransparenz; das ist ein bewusstes Verschleiern der Her-
kunft dieser Gelder.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der AfD – Bruno Hönel [BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN]: Alle Sachverständigen sagen 
das Gegenteil! Alle Sachverständigen sagen: 
Das ist ein Mehr an Transparenz!)

Ich muss schon sagen: Sie haben aus dem Katar-Gate 
im Europäischen Parlament nichts, aber auch gar nichts 
gelernt.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Die Krokodilstränen, die sozialdemokratische Abgeord-
nete in Brüssel vergossen haben angesichts der Kollegen, 
die über Spenden aus Drittstaaten Korruption betrieben 
haben,

(Ralph Lenkert [DIE LINKE]: Ich sage nur: 
Herr Hauptmann aus Thüringen, CDU! Oder 
Herr Nüßlein!)

haben Sie überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Hier ist 
ein großes Einfallstor für solche Geschichten, für viel 
Intransparenz. Da haben Sie nichts gelernt.

(Beifall bei der CDU/CSU – Bruno Hönel 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Geschichten 
erzählen nur Sie, Herr Schnieder!)

Ich muss schon sagen: Wenn Sie uns unterstellen, dass 
wir gegen diese Regelung, diese Änderung, sind, weil wir 
die karitativen Organisationen nicht im Blick haben

(Dr. Johannes Fechner [SPD]: Das sagen die 
uns! Das sagen die Verbände!)

– nein –, dann ist das schon nah an der Unwahrheit.

(Lachen bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN – Dr. Till Steffen 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: „Nah an der 
Unwahrheit“!)

Wir haben ausdrücklich anerkannt – das kann man, wenn 
ein Protokoll geführt worden ist, nachlesen –, dass diese 
Bedenken durchaus nachvollziehbar sind. Aus unserer 
Sicht ist das, was Sie dort machen, aber eben keine Lö-
sung, weil Sie einen ganzen großen Graubereich bzw. 
einen Schwarz-/Dunkelbereich schaffen, um denen zu 
helfen.

Man kann denen auch anders helfen, nämlich mit der 
bestehenden Regelung, der Möglichkeit, die Angaben zu 
verweigern. Die ist damals aus verfassungsrechtlichen 
Gründen aufgenommen worden, weil es ja durchaus 
Gründe geben kann, die grundgesetzliche Positionen zur 
Grundlage haben, warum man bestimmte Dinge nicht 
angeben muss. Die sind damals auf der sogenannten 
Prangerliste erschienen. Das wäre denen durchaus zu-
mutbar gewesen. Das wäre jedenfalls die bessere Lösung 
gewesen als das, was Sie hier machen, nämlich all diese 
Organisationen komplett rauszunehmen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Ich sage Ihnen, was in Zukunft passieren wird: Jede 
Organisation wird doch gut beraten sein, einen Verein 
nach diesem Vorbild zu gründen und sich nur noch spen-
denfinanziert hier um Interessenvertretung zu bemühen. 
Sie werden Vereine zur Unterstützung der notleidenden 
deutschen Industrie bekommen, spendenfinanziert, am 
besten mit möglichst hohen Spenden, damit Einzelspen-
den in Millionenhöhe nicht mehr nachgewiesen werden 
müssen. Sie werden erleben, dass das Lobbyregisterge-
setz umgangen wird, jedenfalls das, was wir bisher damit 
vorhatten. Es wird zu mehr Intransparenz führen.

(Beifall bei der CDU/CSU – Bruno Hönel 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das ist 
falsch!)

Ein letzter Punkt. Das Gesetz bleibt ein wahres Büro-
kratiemonster. Sie haben hier ein paar Marginalien be-
schrieben, wo Sie nachgebessert haben. Das sehen übri-
gens die Interessenvertreter und die Organisationen 
komplett anders, als Sie das hier dargestellt haben.

Die Regelung, die Sie da machen – man muss es hoch-
laden, aber wenn es anderswo hochgeladen ist, muss man 
es doch nicht hochladen –, bedeutet doch viel mehr Auf-
wand. Die müssen ja, damit sie nicht sanktioniert werden, 
erst mal gucken, ob das schon von der Bundesregierung 
hochgeladen worden ist, gerade gegen Ende des Quartals. 
Wenn sie dann feststellen, dass es nicht hochgeladen ist, 
müssen sie es selber hochladen. Der Aufwand an Büro-
kratie steigt gerade dadurch zusätzlich.

(Beifall bei der AfD – Sonja Eichwede [SPD]: 
Sie waren nicht in dem Gespräch, oder?)

Ich prophezeie: Das Lobbyregister wird in Zukunft mit 
unzähligen Stellungnahmen geflutet, ohne dass es für die 
Öffentlichkeit einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn gibt. 
Am Ende blickt keiner mehr durch. Die Masse an Ein-
stellungen wird dazu führen, dass wir weniger Trans-
parenz haben werden.

Im Ergebnis wäre es sinnvoller gewesen, die ausste-
hende Evaluation des Lobbyregistergesetzes abzuwarten 
und mögliche Änderungsbedarfe gezielt –

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herr Kollege.

Patrick Schnieder (CDU/CSU):
– unter dem Gesichtspunkt eines höheren Erkenntnis-

gewinns für die Öffentlichkeit herauszuarbeiten.
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Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herr Kollege!

Patrick Schnieder (CDU/CSU):
Dieses Gesetz ist vollkommen vermurkst; es führt zu 

mehr Intransparenz und Bürokratie.

(Beifall bei der CDU/CSU – Bruno Hönel 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das nimmt 
der Union niemand ab! Niemand!)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Thomas Seitz spricht für die AfD.

(Beifall bei der AfD)

Thomas Seitz (AfD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Wenn wir über Lobbyismus reden, dann 
reden wir immer auch über die Integrität von Parlament 
und Regierung. Auch wenn ein Lobbyregistergesetz nur 
die schlimmsten Auswüchse verhindert, ist es die damit 
verbundene Bürokratie wert, selbst wenn es auch in Zu-
kunft vor allem an einem vollständigen exekutiven Fuß-
abdruck fehlen wird.

Völlig daneben liegt die Chaoskoalition, wenn not-
wendige Regelungen unterbleiben, weil betroffene Lob-
byisten jammern. Die Fassung aus 2021 sah eine umfas-
sende Offenlegung der Finanzen von Interessenvertretern 
vor. Aber es war nur Scheintransparenz; denn eine Text-
zeile weiter kam die Erlaubnis, die Finanzangaben prak-
tisch folgenlos zu verweigern. Das ist der Grund, warum 
aktuell die Verbände, die mit ihren Ausgaben für Lobby-
ismus registriert sind, gemessen am Grad der Einfluss-
nahme nur unbedeutend sind. Wo wirklich das große 
Geld fließt, wurden bisher die Angaben verweigert. Das 
Gesetz läuft leer.

Wenn künftig die Finanzangaben nicht mehr freiwillig 
sind, wäre dies ein Fortschritt, aber nicht, wenn die Re-
geln so verwässert werden, dass viele kritische Informa-
tionen doch wieder herausfallen.

(Beifall bei Abgeordneten der AfD)

Es geht um Mitgliedsbeiträge und Spenden, die ab 
10 000 Euro pro Jahr registerpflichtig werden.

Aber der Schein von mehr Transparenz trügt; denn 
Beitrag oder Spende müssen zudem mehr als 10 Prozent 
der Gesamtsumme ausmachen. Was bedeutet das? Laut 
Jahresbericht bekam Greenpeace Deutschland letztes 
Jahr Spenden von mindestens 74,4 Millionen Euro. Hätte 
Bill Gates 8 Millionen Euro gespendet, wäre dies nicht 
veröffentlichungspflichtig; denn die Spende hätte das Ge-
samtaufkommen auf 82,4 Millionen Euro erhöht und da-
mit die 10-Prozent-Schwelle nicht erreicht. Bei superrei-
chen Oligarchen wie Bill Gates oder George Soros 
ebenso wie bei NGOs ohne demokratische Legitimation 
muss die Öffentlichkeit aber erkennen können, wo Ein-
fluss auf die deutsche Politik genommen wird.

(Beifall bei der AfD)

Die Koalition verbreitet hierzu das Märchen, dass ka-
ritative Organisationen unter einer Veröffentlichungs-
pflicht leiden würden. Aber kann eine Organisation über-
haupt karitativ sein, wenn sie nach Einfluss auf die Politik 
strebt? Wenn Namen wie Caritas, Diakonie oder Arbei-
terwohlfahrt fallen, muss klar gesagt werden, dass diese 
allesamt nicht karitativ sind, sondern eine milliarden-
schwere Sozialindustrie bilden, die eigene, nicht nur wirt-
schaftliche Interessen verfolgt und zu den Profiteuren der 
illegalen Massenmigration gehört.

(Beifall bei der AfD)

Wenn hier Großspender das Licht der Öffentlichkeit 
scheuen, dann hat das seinen Grund, und der ist für unsere 
Gesellschaft meist kein guter. Wir lehnen diesen Gesetz-
entwurf, der Transparenz verhindert, ab.

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD – Bruno Hönel [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: So ein Unsinn!)

Vizepräsidentin Aydan Özoğuz:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie zu 

dieser schönen Stunde. Ich freue mich auf die nächsten 
Stunden; ich weiß noch nicht, wie lange es geht.

(Patrick Schnieder [CDU/CSU]: Jetzt geht die 
Sonne auf!)

Ich kann sofort verkünden, dass Bruno Hönel, Philipp 
Hartewig und Susanne Hennig-Wellsow ihre Reden zu 
Protokoll geben und ich somit die Aussprache schließen 
kann.1)

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/ 
CSU, des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN, 
der FDP und der LINKEN)

Wir kommen zur Abstimmung über den von den Frak-
tionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP ein-
gebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Lobbyregis-
tergesetzes. Der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität 
und Geschäftsordnung empfiehlt unter Buchstabe a sei-
ner Beschlussempfehlung auf Drucksache 20/8828, den 
Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und FDP auf Drucksache 20/7346 in der Aus-
schussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die 
dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen 
wollen, um das Handzeichen. – Das sind SPD, Bünd-
nis 90/Die Grünen, FDP. Wer stimmt dagegen? – Das 
sind die CDU/CSU und die AfD. Wer enthält sich? – 
Das ist Die Linke. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter 
Beratung angenommen.

Dritte Beratung
und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das 
sind wieder SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP. Wer 
stimmt dagegen? – Das sind auch wieder die CDU/CSU 
und die AfD. Wer enthält sich? – Das ist Die Linke. 
Damit ist der Gesetzentwurf endgültig angenommen.

1) Anlage 11
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Wir kommen zur Abstimmung über den Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion der CDU/CSU auf Drucksache 
20/8892. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? – 
Das ist die CDU/CSU. Wer stimmt dagegen? – Das sind 
alle übrigen Fraktionen außer der AfD. Wer enthält 
sich? – Das ist die AfD-Fraktion. Der Entschließungs-
antrag ist damit abgelehnt.

Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion der 
AfD zur Änderung des Gesetzes zur Einführung eines 
Lobbyregisters für die Interessenvertretung gegenüber 
dem Deutschen Bundestag und gegenüber der Bundes-
regierung. Der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität 
und Geschäftsordnung empfiehlt unter Buchstabe b sei-
ner Beschlussempfehlung auf Drucksache 20/8828, den 
Gesetzentwurf der Fraktion der AfD auf Drucksache 20/ 
1322 abzulehnen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetz-
entwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. – Das 
ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? – Das sind 
alle übrigen Fraktionen im Haus. Wer enthält sich? – Da 
sehe ich niemanden. Damit ist der Gesetzentwurf in zwei-
ter Beratung abgelehnt. Damit entfällt nach unserer Ge-
schäftsordnung die weitere Beratung.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 29 b. Wir setzen 
die Abstimmung zu der Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung auf Drucksache 20/8828 fort. Der Ausschuss emp-
fiehlt unter Buchstabe c seiner Beschlussempfehlung die 
Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf 
Drucksache 20/288 mit dem Titel „Unabhängige Prüf-
instanz für Lobbytransparenz und Offenlegung von Lob-
bykontakten“. Wer stimmt für diese Beschlussempfeh-
lung? – Das sind SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP 
und CDU/CSU. Wer stimmt dagegen? – Das ist Die 
Linke. Wer enthält sich? – Das ist die AfD-Fraktion. 
Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen.

Tagesordnungspunkt 29 c. Interfraktionell wird Über-
weisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 20/8863 an 
die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vor-
geschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? – 
Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir so.
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Anlage 11

Zu Protokoll gegebene Reden 

zur Beratung
– des von den Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN und FDP eingebrachten Entwurfs ei-
nes Gesetzes zur Änderung des Lobbyregister-
gesetzes

– des von den Abgeordneten Thomas Seitz, 
Corinna Miazga, Stephan Brandner, weiteren 
Abgeordneten und der Fraktion der AfD ein-
gebrachten Entwurf eines … Gesetzes zur Än-
derung des Gesetzes zur Einführung eines Lob-
byregisters für die Interessenvertretung 
gegenüber dem Deutschen Bundestag und ge-
genüber der Bundesregierung (Lobbyregister-
gesetz)

– der Beschlussempfehlung und des Berichts des 
Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und 
Geschäftsordnung zu dem Antrag der Abgeord-
neten Jan Korte, Anke Domscheit-Berg, 
Susanne Ferschl, Sören Pellmann und der 
Fraktion DIE LINKE: Unabhängige Prüf-
instanz für Lobbytransparenz und Offenlegung 
von Lobbykontakten

– des von den Abgeordneten Stephan Brandner, 
Thomas Seitz, Barbara Benkstein, weiteren Ab-
geordneten und der Fraktion der AfD ein-
gebrachten Entwurfes eines Gesetzes zur Ände-
rung des Gesetzes zur Einführung eines 
Lobbyregisters für die Interessenvertretung ge-
genüber dem Deutschen Bundestag und gegen-

über der Bundesregierung (Lobbyregisterge-
setz – LobbyRG) – Geldflüsse offenlegen und 
kontrollieren

(Tagesordnungspunkt 29 a bis c)

Bruno Hönel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Heute bringen wir als Koalition eine klare, wirksame 

Verschärfung des Lobbyregistergesetzes aus der Mitte 
des Parlamentes ein. Und mit dieser Novelle setzen wir 
international höchste Standards und werden endlich zum 
Vorbild in Sachen Transparenz!

Die Liste an Maßnahmen, die wir umsetzen, ist um-
fangreich: Wir erweitern die Registrierungspflicht auf 
den Kontakt zu Referatsleiterinnen und Referatsleitern 
der Bundesregierung, wir erhöhen die Transparenz bei 
der Lobbyfinanzierung deutlich, und wir machen Schluss 
mit undurchsichtigen Kettenbeauftragungen: Auftrag-
geber und -nehmer werden ausnahmslos im Register 
sichtbar!

In Zukunft wird zudem klar – und das ist entschei-
dend –, auf welchen konkreten Gegenstand sich eine In-
teressenvertretung bezieht. Bisher muss nicht angegeben 
werden, zu welchen ganz konkreten Gesetzesvorhaben 
Lobbyistinnen und Lobbyisten arbeiten. Diese Lücke 
schließen wir – auch das ein deutlicher Transparenzge-
winn.

Außerdem legen wir den Wechsel von Politik zu Wirt-
schaft offen, den sogenannten Drehtüreffekt, indem wir 
Angaben über bestehende oder vorherige Mandate und 
Beschäftigungen in der Politik einführen. Auch das ist 
ein Mehr an Transparenz.

Zudem streichen wir die Möglichkeit für Eintragungs-
pflichtige, Angaben zu verweigern. Von daher ist auch 
Ihre Kritik, Herr Schnieder, nicht viel mehr als eine Luft-
blase. Denn Sie haben die Verweigerungsmöglichkeit, 
von der zahlreiche Organisationen Gebrauch gemacht 
haben, ja erst durchgesetzt. Das beenden wir jetzt: Keine 
registrierungspflichtige Organisation kann sich künftig 
ihrer Transparenzpflicht mehr entziehen. Und das ist 
gut so; denn es stärkt die Nachvollziehbarkeit für die 
Bürger/-innen.

Wenn politische Prozesse transparent werden und die 
Menschen unmittelbar das Gefühl haben, nachvollziehen 
zu können, wer mit wem über welches Thema gesprochen 
hat, wer Einfluss nimmt auf politische Entscheidung, 
dann tun wir damit auch etwas gegen das Misstrauen in 
politische Institutionen. Wir machen unsere Arbeit glaub-
würdig und stärken dadurch das Vertrauen in unser de-
mokratisches System.

Und gleichzeitig will ich deutlich machen: Interessen-
vertretung – also Lobbyismus – ist ein wichtiger Bestand-
teil einer repräsentativen Demokratie. Sie muss nur re-
gelgeleitet und nachvollziehbar sein. Dafür sorgen wir 
nun und wollen durch dieses Gesetz auch dazu beitragen, 
Interessenvertretung in der öffentlichen Wahrnehmung 
zu entstigmatisieren.

Deswegen freue ich mich besonders, dass wir nach der 
ersten Lesung noch einmal eine wirklich konstruktive 
öffentliche Anhörung hatten, in der eben solche Interes-
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senvertreter/-innen verschiedene Perspektiven ein-
gebracht haben. Und das war eben keine Selbstvergewis-
serungsanhörung. Wir haben verschiedene Vorschläge 
der Sachverständigen in das Gesetz aufgenommen, haben 
das Gesetz so noch mal deutlich unbürokratischer gestal-
tet. Und lieber Herr Schnieder, wir haben sogar Anregun-
gen Ihrer Sachverständigen aufgenommen, beispiels-
weise die Einführung einer Bagatellgrenze bei der 
Anzahl der Beschäftigten oder die quartalsweise Aktua-
lisierungspflicht, nur um zwei Beispiele nennen.

Ich kann mir Ihre Kritik daher nicht anders erklären, 
als dass es da nicht wirklich um die Sache geht, sondern 
wir hier mal wieder den Habitus der Fundamentaloppo-
sition erleben, die grundsätzlich gegen das ist, was die 
Regierung vorschlägt – und das, obwohl fast alle Sach-
verständigen bestätigt haben, dass unsere Novelle eine 
Verbesserung in Sachen Transparenz und eine klare Ver-
schärfung des Regelwerks ist.

Ich finde das bitter; denn Sie von der Union haben in 
Ihrer Regierungszeit mit all den Korruptionsskandalen in 
Ihren Reihen – von Maskendeals bis Aserbaidschan-Af-
färe – das Vertrauen in die demokratischen Institutionen 
massiv zerstört, haben zudem ein wirksames Lobbyregis-
ter mit Zähnen und Klauen blockiert – all das, um ihre 
guten Beziehungen zu mächtigen Lobbygruppen nicht zu 
gefährden, all das, um Klientelinteressen zu befriedigen.

Von daher wäre eine Zustimmung Ihrerseits heute ein 
wichtiges Signal an die Menschen, dass auch die Union 
endlich für eine saubere und transparente Politik steht. 
Nehmen Sie diese Chance wahr, und senden Sie dieses 
Signal an die Menschen im Land! Stimmen Sie unseren 
weitreichenden Verschärfungen des Lobbyregisters zu – 
für mehr Transparenz und für eine saubere Politik!

Philipp Hartewig (FDP):
Mit der vorliegenden Reform des Lobbyregistergeset-

zes schärfen wir, wo nötig, deutlich nach. Wir entlasten 
die Betroffenen – wo möglich – aber auch von Büro-
kratie.

So nehmen wir einige wichtige Verschärfungen vor, 
zum Beispiel beim sogenannten Drehtüreffekt: Es sollen 
zukünftig aktuelle sowie vergangene öffentliche Ämter 
und Mandate offengelegt werden. Weiterhin ist es wich-
tig, dass überhaupt eine Offenlegung der Hauptfinanzie-
rung erfolgt. Beim Bereich der Kettenbeauftragungen 
sorgen wir dafür, dass auch Drittinteressen offengelegt 
werden. Beim Anwendungsbereich in § 2 Absatz 1 Num-
mer 4 des Lobbyregistergesetzes senken wir die Erheb-
lichkeitsschwelle von 50 auf 30 Kontakte.

Aber wenn die Union – auch im Ausschuss schon – 
darauf hinweist, es habe sich im Gesetzgebungsverfahren 
nichts verändert, dann ist dies falsch, gerade wenn man 
sich anschaut, was in der öffentlichen Anhörung vor-
gebracht wurde und nun im Gesetzentwurf steht. Wir 
haben um viele Feinheiten gerungen und das Gesetz bes-
ser gemacht.

Im Folgenden will ich einige Beispiele herausgreifen. 
So haben wir bei der Berechnung der Vollzeitäquivalente 
eine Bagatellgrenze von 10 Prozent eingeführt. Auch im 
Bereich der Mitgliedsbeiträge ist keine Angabe der kon-

kreten Beitragshöhe mehr notwendig, weil das natürlich 
auch in Bezug auf das Berufs- und Geschäftsgeheimnis 
sensibel ist. Bei Stellungnahmen werden immerhin die-
jenigen Stellungnahmen ausgenommen, die bereits durch 
formelle Verfahren hochgeladen wurden. Wir haben dazu 
eine Legaldefinition aufgenommen, und das Hochladen 
ist nur noch quartalsweise und nicht, wie ursprünglich 
vorgesehen, unverzüglich notwendig.

Weiterhin sind wir den Entwurf durchgegangen und 
haben geschaut, welche Angaben verzichtbar sind. Unter 
anderem müssen mehrere Vornamen oder Geburtsname 
nicht mehr angegeben werden. Auch diese Kleinigkeiten 
leisten einen Beitrag zum Bürokratieabbau. Bisher müs-
sen alle gesetzlichen Vertreter die Richtigkeit der Anga-
ben bestätigen. Jetzt genügt die Bestätigung durch eine 
Person. Bei Mindeststandards für Jahresabschlüsse haben 
wir Kulanzregelungen eingeführt.

Mit all diesen Maßnahmen nehmen wir Bürokratie 
heraus, ohne beim Erreichen des Gesetzeszwecks – die 
Steigerung der Integrität politischer Interessenvertre-
tung – Abstriche zu machen. Daher ist der heute vor-
liegende Gesetzentwurf deutlich besser als der ursprüng-
liche Gesetzentwurf, und dem stimmen wir Freien 
Demokraten zu.

Susanne Hennig-Wellsow (DIE LINKE):
Die Ampel hat sich in ihrem Koalitionsvertrag für ein 

deutliches Plus an Transparenz über die Tätigkeit und den 
Einfluss von Lobbyistinnen und Lobbyisten auf die Poli-
tik ausgesprochen. Der von den Ampelfraktionen vor-
gelegte Gesetzentwurf sowie der darauf bezogene Ände-
rungsantrag enthalten zwar wichtige Verbesserungen, 
entscheidende Punkte für mehr Transparenz fehlen je-
doch. Die Ampel fällt damit hinter das zurück, was die 
Koalitionsfraktionen für notwendig erachten und was im 
Koalitionsvertrag in Aussicht gestellt wurde.

Mir ist schon klar, dass Sie unsere Forderungen ableh-
nen, weil Sie die Lobbyisten nicht wirklich in ihre 
Schranken weisen wollen. Aber dass Sie nicht einmal 
Ihre eigenen Forderungen ernst nehmen und umsetzen, 
das zeigt doch sehr deutlich, wie wenig Ihnen mehr 
Transparenz und damit die Stärkung der Demokratie am 
Herzen liegen.

Wir fordern Sie daher ein weiteres Mal auf, Ihre Ver-
antwortung als Regierungskoalition wahrzunehmen und 
mindestens die von Ihnen selbst als notwendig erachteten 
Schritte zu gehen: erstens, einen umfassenden legislati-
ven Fußabdruck einführen, zweitens, den Anwendungs-
bereich des Lobbyregisters bis auf die Ebene von Refe-
rentinnen ausweiten und, drittens, die Ausnahmen von 
der Registrierungspflicht auf ein verfassungsrechtlich er-
forderliches Minimum reduzieren. Sinnvoll wäre darüber 
hinaus auch die Schaffung einer unabhängigen Prüf-
instanz etwa in Form einer Bundesbeauftragten für poli-
tische Interessenvertretung sowie die Einführung eines 
Lobbykalenders.

Das wäre der große Wurf. So sehen es auch viele der 
Sachverständigen, die wir im Ausschuss angehört haben, 
etwa von Transparency International, LobbyControl und 
Abgeordnetenwatch. Mit dem, was Sie uns in Ihrem Än-
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derungsantrag an Verbesserungen vorgelegt haben, sprin-
gen Sie dagegen ohne jede Not viel zu kurz. Deshalb 
können wir Ihrem Gesetzentwurf nicht zustimmen und 
werden uns enthalten.
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